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Kreis Viersen 
 

175/2024 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 14.02.2024 
Aktenzeichen 03198451028/grä  

gegen 
 

Frau 
Birgit Marianne Helga Friebe 

Schäffelshütte 7 
41179 Mönchengladbach 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger 
eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch einge-
legt wird. 
 
Viersen, 14.02.2024 
 
Im Auftrag 
 
Grätsch 
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176/2024 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 14.02.2024 
Aktenzeichen 03280526494/le  

gegen 
 

Herrn 
Ante Zovko 

Ante Kovacica 4 
BIH-88220 SIROKI BRIJEG 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger 
eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch einge-
legt wird. 
 
Viersen, 14.02.2024 
 
Im Auftrag 
 
Lentz 
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177/2024 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 10.01.2024 
Aktenzeichen 03280519935/sv  

gegen 
 

Herrn 
Dennis van den Stroet 

Patrimoniumstr. 48 
NL-3555 GN UTRECHT 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger 
eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch einge-
legt wird. 
 
Viersen, 20.02.2024 
 
Im Auftrag 
 
Sievers 
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178/2024 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 21.02.2024 
Aktenzeichen 03241226335/le  

gegen 
 

Herrn 
Sebastian Jaronski 
UI. Ahacjowa 10 

PL-89-200 DABROWHA SLUPSHA 
 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger 
eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch einge-
legt wird. 
 
Viersen, 21.02.2024 
 
Im Auftrag 
 
Lentz 
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179/2024 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 21.02.2024 
Aktenzeichen 03280528667/lit  

gegen 
 

Herrn 
Ionut Famel Micu 

Ale. Cocorilov nr. 8 bl EZ sc5 et7 ap 312 
RO-810001 BRAILA 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0110 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger 
eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch einge-
legt wird. 
 
Viersen, 21.02.2024 
 
Im Auftrag 
 
Litzbarski 

 
  



Nr. 6/2024 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 9 

180/2024 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 21.02.2024 
Aktenzeichen 03280528616/po  

gegen 
 

Herrn 
Tadeusz Ignacy Szczypula 

Ul. Zagloby 12 
PL-32-800 BRZESKO 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0109 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger 
eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch einge-
legt wird. 
 
Viersen, 21.02.2024 
 
Im Auftrag 
 
Podpora 
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181/2024 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 21.02.2024 
Aktenzeichen 03280527539/po  

gegen 
 

Herrn 
Johan Kornelis Dammers 

De Bruijnstraat 7 A 
NL-4264 VE VEEN 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0109 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger 
eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch einge-
legt wird. 
 
Viersen, 21.02.2024 
 
Im Auftrag 
 
Podpora 
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182/2024 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 21.02.2024 
Aktenzeichen 03280526532/po  

gegen 
 

Herrn 
Ciprian Dorcu 

Butea 
RO-705300 JUD. IS SAT. BUTEA (COM. BUTEA) 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0109 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger 
eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch einge-
legt wird. 
 
Viersen, 21.02.2024 
 
Im Auftrag 
 
Podpora 
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183/2024 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 21.02.2024 
Aktenzeichen 03280528608/po  

gegen 
 

Herrn 
Attila Palfi 

Str. Principala nr 315 
RO- JUD MS SAT GÄNESTI 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0109 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger 
eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch einge-
legt wird. 
 
Viersen, 21.02.2024 
 
Im Auftrag 
 
Podpora 
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184/2024 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 22.02.2024 
Aktenzeichen 03280526419/le  

gegen 
 

Herrn 
Petrisor Cosmin Muscalu 

Jud. NT Sat. Ceahlau 
RO-617125 CEAHLAU 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger 
eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch einge-
legt wird. 
 
Viersen, 22.02.2024 
 
Im Auftrag 
 
Lentz 
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185/2024 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 22.02.2024 
Aktenzeichen 03241227471/le  

gegen 
 

Herrn 
Maikel Jentgens 
Agter de hoven 4 

NL-5861 CJ WANSSUM 
 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger 
eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch einge-
legt wird. 
 
Viersen, 22.02.2024 
 
Im Auftrag 
 
Lentz 
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186/2024 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 07.02.2024 
Aktenzeichen 03241222968/sv  

gegen 
 

Herrn 
Ivan Auhutsis 

Bogatyriova 22-1-7 
LT-02301 VILNIUS 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger 
eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch einge-
legt wird. 
 
Viersen, 22.02.2024 
 
Im Auftrag 
 
Sievers 
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187/2024 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 23.02.2024 
Aktenzeichen 03241227765/lit  

gegen 
 

Herrn 
Aleksander Blazic 

Smarjeske Toplice 010A 
SLO-8220 SMARJESKE TOPLICE 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0110 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger 
eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch einge-
legt wird. 
 
Viersen, 23.02.2024 
 
Im Auftrag 
 
Litzbarski 
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188/2024 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 23.02.2024 
Aktenzeichen 03280527512/po  

gegen 
 

Herrn 
Pawel Krzysztof Syroka 

Wiejska 22/5 
PL-23-300 JANOW LUBLIN 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0109 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger 
eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch einge-
legt wird. 
 
Viersen, 23.02.2024 
 
Im Auftrag 
 
Podpora 
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189/2024 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 27.02.2024 
Aktenzeichen 03280523550/le  

gegen 
 

Herrn 
Noel Killian 

The Flat, c/o Derek Rynn Barber 
IRL- MAIN STREET, BALLINAMORE 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger 
eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch einge-
legt wird. 
 
Viersen, 27.02.2024 
 
Im Auftrag 
 
Lentz 
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190/2024 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 28.02.2024 
Aktenzeichen 03241228761/lit  

gegen 
 

Herrn 
Nathan Avengazar 

Rue de Viame 5 
B- DEUX ACREN 7864 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0110 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger 
eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch einge-
legt wird. 
 
Viersen, 28.02.2024 
 
Im Auftrag 
 
Litzbarski 
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191/2024 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 28.02.2024 
Aktenzeichen 03241228770/lit  

gegen 
 

Herrn 
Robbie ax van Vlijmen 
Robert Rechout Str. 67 

NL- 6042 CM ROERMOND 
 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0110 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger 
eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch einge-
legt wird. 
 
Viersen, 28.02.2024 
 
Im Auftrag 
 
Litzbarski 
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192/2024 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 28.02.2024 
Aktenzeichen 03241228745/lit  

gegen 
 

Frau 
Johanna Wilhelmina Gubbels 

Willem II Singel 88 A 
NL- 6041 HV ROERMOND 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0110 für den Empfänger offen und kann dort vom Empfänger 
eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch einge-
legt wird. 
 
Viersen, 28.02.2024 
 
Im Auftrag 
 
Kerstin Kraft-Heidler 
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193/2024 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Sercan Arslan, letzte bekannte Anschrift: Arguspad 8, 3054 SG Rotterdam NL, jetziger Aufent-
haltsort unbekannt, ist am 07.12.2023 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu-287/23/NL/E 07.12.23,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Emp-
fängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 22.02.2024 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Meuser 
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194/2024 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Mauricio Costa Cardoso, letzte bekannte Anschrift: Hermaat 155, 6983 AJ Doesburg NL, jetzi-
ger Aufenthaltsort unbekannt, ist am 15.11.2023 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu-293/23/NL/E 15.11.23,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Emp-
fängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 22.02.2024 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Meuser 
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195/2024 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Wesley De Ruijter, letzte bekannte Anschrift: Cella Gallia 64, 3995 XR Houten, jetziger Auf-
enthaltsort unbekannt, ist am 17.11.23 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43-298/23/NL/E 17.11.23,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Emp-
fängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 22.02.2024 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Meuser 
 
  



Nr. 6/2024 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 25 

196/2024 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Richard Gijzen, letzte bekannte Anschrift: Hiddinkdijk 14, 7055 AN Heelweg NL, jetziger Auf-
enthaltsort unbekannt, ist am 21.11.23 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43-313/23/NL/E 21.11.23Bec.,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Emp-
fängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 22.02.2024 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Meuser 
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197/2024 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Michael Hoffmann, letzte bekannte Anschrift: Burggravenlaan 25, 2223 EZ Katwijk aan Zee 
NL, jetziger Aufenthaltsort unbekannt, ist am 15.11.2023 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 -43/Meu-296/23/NL,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Emp-
fängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 20.02.2024 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Meuser 
  



Nr. 6/2024 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 27 

198/2024 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen André Holtkamp, letzte bekannte Anschrift: Enschedesestraat 44, 7582 AG Losser NL, jetziger 
Aufenthaltsort unbekannt, ist am 06.12.23 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu-285/23/NL/E 06.12.23,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Emp-
fängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 22.02.2024 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Meuser 
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199/2024 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Biser Hristov, letzte bekannte Anschrift: Belgielaan 26, 2034 AX Haarlem NL, jetziger Aufent-
haltsort unbekannt, ist am 13.11.2023 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu278/23/NL/E 13.11.23,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Emp-
fängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 20.02.2024 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Meuser 
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200/2024 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Burhan Isik, letzte bekannte Anschrift: Van den Kloosterstraat 3, 3317 WR Dordrecht, jetziger 
Aufenthaltsort unbekannt, ist am 17.11.23 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu299/23/NL/E 17.11.23Bec.,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Emp-
fängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 23.02.2024 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Meuser 
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201/2024 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Sven Klok, letzte bekannte Anschrift: Kruidentuin 8, 3772 VH Barneveld NL, jetziger Aufent-
haltsort unbekannt, ist am 13.11.2023 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu-279/23/NL/E 13.11.23,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Emp-
fängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 22.02.2024 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Meuser 
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202/2024 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Dennis Molendijk, letzte bekannte Anschrift: Enden 2, 4413 HE Krabbendijke NL, jetziger Auf-
enthaltsort unbekannt, ist am 15.11.2023 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu-295/23/NL/E 15.11.23,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Emp-
fängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 22.02.2024 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Meuser 
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203/2024 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Winooht Raghoober, letzte bekannte Anschrift: Prins Hendrikstraat 78, 2405 AL Alphen aan 
den Rijn NL, jetziger Aufenthaltsort unbekannt, ist am 13.11.23 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu-280/23/NL/E 13.11.23,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Emp-
fängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 22.02.2024 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Meuser 
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204/2024 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Jason,Patrick Sadal, letzte bekannte Anschrift: Vriezenkamp 15, 7091 ZA Dinxperlo, jetziger 
Aufenthaltsort unbekannt, ist am 17.11.23 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43-302/23/Nl/E 17.11.23Bec.,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Emp-
fängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 22.02.2024 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Meuser 
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205/2024 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Roy Bernard Gerard Alma Simons, letzte bekannte Anschrift: Heerlerweg 74, 6433 HT Hoens-
broek NL, jetziger Aufenthaltsort unbekannt, ist am 07.12.2023 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu-317/23/NL/E 07.12.23,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Emp-
fängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 22.02.2024 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Meuser 
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206/2024 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Marten van der Velde, letzte bekannte Anschrift: Zwitserlaan 35, 9231 HJ Surhuisterveen NL, 
jetziger Aufenthaltsort unbekannt, ist am 07.12.23 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu-319/23/NL/E 07.12.23,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Emp-
fängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 22.02.2024 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Meuser 
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207/2024 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Stephan,Jakobus Vieten, letzte bekannte Anschrift: Gartenstraße 1, 47877 Willich, jetziger 
Aufenthaltsort unbekannt, ist am 07.02.2024 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu-118/24/E 07.02.24,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Emp-
fängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 23.02.2024 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Meuser 
  



Nr. 6/2024 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 37 

208/2024 Öffentliche Zustellung einer Untersagungsverfügung 

 
Gegen Dennis,Friederich Pöpel, letzte bekannte Anschrift: Schwalmstraße 9, 41366 Schwalmtal, 
jetziger Aufenthaltsort unbekannt, ist am 23.02.2024 ein  

Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 42/Je,  

ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Empfängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in 
Empfang genommen werden auf meiner Dienststelle in 

41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0132. 

 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 23.02.2024 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Jendrsczok 
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209/2024 Öffentliche Zustellung einer Verfügung über die Aberkennung des 

Rechts von der niederländischen Fahrerlaubnis im Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland Gebrauch zu machen 

 
Gegen Hakim Mountassir el Idrissi, letzte bekannte Anschrift: Prins Hendrikstraat 14 d, 3071 LH 
Rotterdam, jetziger Aufenthaltsort unbekannt, ist am 25.10.2023 ein  

Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 42/Je,  

ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Empfängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in 
Empfang genommen werden auf meiner Dienststelle in 

41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0132. 

 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 19.02.2024 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Jendrsczok 
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210/2024 Öffentliche Zustellung einer Verfügung über die Anordnung der Vorlage 

eines medizinisch-psychologischen Gutachtens & Kostenfestsetzung 

 
Gegen Dawid Wieclaw, letzte bekannte Anschrift: Ul. Mickiewcza 57/38 57/38, 37300 Leza-
jsk,Polen, jetziger Aufenthaltsort unbekannt, ist am 19.01.2024 ein  

Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 42/Wi,  

ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Empfängers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags nach vorheriger Terminabsprache eingesehen und in 
Empfang genommen werden auf meiner Dienststelle in 

41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0131. 

 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 27.02.2024 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Winofsky 
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Stadt Nettetal 
 

211/2024 Zustellung Gewerbesteuerbescheid 

 
Die nachfolgenden Bescheide über Steuern und sonstige Abgaben konnten nicht zugestellt werden: 
 
Gewerbesteuerbescheid vom 29.01.2024 
Kassenzeichen 01102112.3/0200 
Frau Alisha Kruijsen 
Vrijenbroekweg 2c 
NL - 5931 JR Tegelen 
 
Der Bescheid kann bei der Stadtverwaltung Nettetal, Doerkesplatz 11 , 41334 Nettetal, Zimmer 354, 
eingesehen werden. 
 
Er gilt zwei Wochen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zugestellt. 
 
Nettetal, 26.02.2024 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 
Zimmer-Jürgens 
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Gemeinde Niederkrüchten 
 

212/2024 Erste Satzung zur Änderung der Abfallentsorgungssatzung der Ge-

meinde Niederkrüchten vom 21. Februar 2024 

 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.NRW. S. 490), des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24. 
Februar 2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 56), der §§ 5 und 9 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(LKrWG) vom 21. Juni 1988 (GV.NRW. S. 250), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
21. Juni 2023 (GV.NRW. S. 443), § 7 der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) vom 18. April 2017 
(BGBl. I S. 896), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 28. April 2022 (BGBl. I S. 700), 
des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1739), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240), des Batteriegesetzes 
(BattG) vom 25. Juni 2009 (BGBl. I S. 1582), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. No-
vember 2020 (BGBl. I S. 2280), des Verpackungsgesetzes (VerpackG) vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2234), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 294), des § 17 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Fe-
bruar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 14. März 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 73) und der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV.NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
25. April 2023 (GV.NRW. S. 233), hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 
20. Februar 2024 folgende Erste Satzung zur Änderung der Abfallentsorgungssatzung beschlossen: 
  

Artikel I 
 

Die Satzung über die Abfallentsorgung der Gemeinde Niederkrüchten vom 29. Oktober 2014 (Amts-
blatt Kreis Viersen 2014, S. 1102) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 2 Abs. 2 Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

5. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. Unter Bioabfällen sind hierbei alle im Abfall ent-
haltenen biologisch abbaubaren Abfallanteile im Sinne des § 3 Abs. 7 KrWG zu verstehen. 
Diese Abfälle können durch Mikroorganismen, bodenbürtige Lebewesen oder Enzyme abge-
baut werden. Bioabfälle können pflanzliche, tierischen oder pilzlichen Ursprungs sein und 
stammen in der Regel aus Küchen, Gärten und anderen Bereichen, wobei rohe Fleisch- und 
rohe Fischabfälle ausgenommen sind. 

 
2. § 3 Abs. 3 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

 
1. Abfälle, die nicht im Positivkatalog zu dieser Satzung aufgeführt sind; der Positivkatalog ist 

Bestandteil der Satzung. Andere, als die im Positivkatalog genannten Abfälle werden von der 
gemeindlichen Abfallentsorgung nur eingesammelt und befördert, wenn der Kreis Viersen 
ihre Entsorgung zulässt. 

 
3. Die Überschrift zu § 15 erhält folgende Fassung: 
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Gartenabfälle und sonstige Bioabfälle 
 
4. § 15 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

(2) Als Gartenabfälle und sonstige Bioabfälle gelten Laub, Rasen-, Baum-, Strauch- und Blumen-
schnitt, Fallobst, Wurzelstrünke sowie Nahrungsmittel- und Küchenabfälle pflanzlicher und 
tierischer Herkunft mit Ausnahme von rohen Fleisch- und rohen Fischabfällen. 

 
5. Hinter § 15 Abs. 2 wird folgender Absatz 2a angefügt: 

(2a) Fremdstoffe, insbesondere Kunststoffe einschließlich biologisch abbaubarer Kunststoffe, 
dürfen nicht zusammen mit den Bioabfällen der Biotonne zugegeben werden; dies gilt auch 
für biologisch abbaubare Kunststoff-Sammelbeutel, die die Kriterien der Spalte 3, Buchstabe 
c, der Tabellenzeile mit der Bezeichnung in Spalte 1 „Sammel- und Transportmaterialien aus 
der getrennten Bioabfallsammlung (die Materialien sind jeweils derjenigen Abfallbezeich-
nung zuzuordnen, der der damit getrennt gesammelte Bioabfall zugeordnet ist)“ des An-
hangs 1, Nummer 2, in Verbindung mit Anhang 5 der Bioabfallverordnung in der jeweils gel-
tenden Fassung erfüllen. Die Zugabe von unbeschichtetem Altpapier (zum Beispiel Küchen-
krepp, Zeitungen, Kaffeefiltertüten) ist in kleinen Mengen zusammen mit den getrennt er-
fassten Bioabfällen in der Braunen Tonne zulässig, wenn dies aus hygienischen oder prakti-
schen Gründen zweckmäßig ist (zum Beispiel bei sehr feuchten Bioabfällen); nicht zulässig 
ist die Zugabe von beschichtetem Papier (zum Beispiel Hochglanzpapier, Papier aus Alttape-
ten). 

 
6. Das Verzeichnis zu § 3 Abs. 1 Nr. 1 der Abfallentsorgungssatzung vom 29. Oktober 2014 wird er-

setzt durch den beigefügten Positivkatalog: 

Positivkatalog zu § 3 Abs. 3 Nr. 1 der Abfallentsorgungssatzung in der Fassung der Ersten Ände-
rungssatzung vom 21. Februar 2024 

 
Erläuterungen zu den Spaltenüberschriften 

 
Spalte 1 enthält neben den 2- und 4-stelligen Kapitel- bzw. Gruppenummern die für die   Zuordnung eines Abfalls 
maßgeblichen 6-  stelligen Abfallschlüsselnummern (ASN) gemäß der Abfallverzeichnis-Verordnung vom (AVV) vom 
10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379)   in der zurzeit geltenden Fassung. Dabei bedeutet die Kennzeichnung der ASN mit 
einem Sternchen *, dass es sich um einen     gefährlichen Abfall im Sinne von § 48 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 
vom 24. Februar 2012 (BGBl I S. 212) in der zurzeit geltenden Fassung handelt. 

 
Spalte 2 enthält die Kapitel-, Gruppen und Abfallschlüsselbezeichnungen. 
Abfallarten der Kapitel 02 bis 12 sowie 18 und 19 fallen für gewöhnlich nur in Gewerbe- und Dienstleistungsunterneh-
men bzw. in nicht den privaten Haushalten zuzuordnenden Einrichtungen an. Abfallarten aus privaten Haushalten sind 
vor allem in den Kapiteln 15 und 20 zu finden, untergeordnet auch in den Kapiteln 13, 16 und 17. 

 
Alle aufgelisteten Abfälle sind durch die Abfallerzeuger bzw. -besitzer den in den Spaltenüberschriften genannten Sam-
melsystemen bzw. Einrichtungen der Gemeinde bzw. des Kreises Viersen zuzuführen. Dabei ist die jeweilige Kennzeich-
nung der Abfallart durch Großbuchstaben in den Spalten bzw. Zeilen zu beachten (Bedeutung siehe unten). 
Die Entsorgung aller aufgeführten Abfallarten wird durch den Kreis Viersen sichergestellt.  
Bedeutung der Großbuchstaben in den Spalten 3 bis 11 
A = Diese Abfälle können - soweit sie aus dem gewerblichen Herkunftsbereich stammen und nicht untergeordneter 

Bestandteil von hausmüllähnlichem gemischten Siedlungsabfall sind (siehe auch ASN 20 03 01) - u. U. nach Art, 
Menge oder Beschaffenheit von der kommunalen Müllabfuhr ausgeschlossen sein. Die Entsorgung größerer Men-
gen solcher gewerblicher Abfälle darf nur nach Zustimmung der Gemeinde über das kommunale Erfassungssystem 
erfolgen. Von der kommunalen Entsorgung ausgeschlossene Abfälle sind vom Abfallerzeuger den Entsorgungsan-
lagen des Kreises direkt zuzuführen. 
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B1 = Andere Hohl- und Bringsysteme außerhalb der Biotonne: Gartenabfälle (ausgenommen Baumschnitt/Wurzeln 
über 15 cm Durchmesser). 

 
B2 = Sammlung Biotonne: Hierzu gehören Gartenabfälle (ausgenommen Baumschnitt/Wurzeln über 5 cm Durchmes-

ser) sowie Nahrungsmittel- und Küchenabfälle pflanzlicher oder tierischer Herkunft (ausgenommen rohe Fleisch- 
und rohe Fischabfälle); keine Zugabe von biologisch abbaubaren Kunststoffen. 

 
B3 = Nur Abfälle von naturbelassenen Materialien. 

 
DS = Diese Abfallarten sind bevorzugt den Erfassungseinrichtungen der privatwirtschaftlichen Dualen Sammelsysteme 

zuzuführen. 
 

E = Diese Abfälle werden mit der separaten Sammlung für elektrische oder elektronische Altgeräte erfasst oder sind 
an den hierfür besonders eingerichteten Annahmestellen abzugeben. Eine Entsorgung gemeinsam mit Restabfällen 
ist nicht zulässig. 

 
P = Papier/Pappe/Karton aus privaten wie gewerblichen Herkunftsbereichen 

 
R/S = Rückgabe an den Handel oder Entsorgung über die Schadstoffsammlung der Gemeinde oder Schadstoffsammel-

stelle des Kreises. Keine gemeinsame Entsorgung mit dem Restmüll oder anderen Abfällen. 
 

S = Entsorgung haushaltsüblicher Mengen über mobile Sammelstationen der Gemeinde. Für 
Privathaushalte auch Abgabemöglichkeit für haushaltsübliche Mengen an der Schadstoffsammelstelle des Kreises. 

 
T = Alttextilien: bevorzugt noch brauchbare, saubere Bekleidung und Haushaltstextilien sowie Schuhe, keine Schnei-

derabfälle 
 

W = Diese Abfälle können - soweit sie aus Privathaushalten stammen - auch an der Kleinanlieferstelle des Kreises ab-
gegeben werden (teilweise kostenpflichtig). Eine Abgabe dieser Abfälle ist - soweit zulässig - auch am örtlichen 
Wertstoffhof möglich (teilweise kostenpflichtig). Die angenommenen Abfallfraktionen können je Wertstoffhof 
variieren. Näheres regelt die jeweilige Benutzerordnung 
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Artikel II 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Erste Satzung zur Änderung der Abfallentsorgungssatzung der Gemeinde Nieder-
krüchten wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen vorstehender 
Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Niederkrüchten, den 21. Februar 2024 
 
 
gez. Wassong 
Bürgermeister 
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Gemeinde Schwalmtal 
 

213/2024 Bekanntmachung über die 4. Runde Lärmaktionsplanung nach EU-Um-

gebungslärmrichtlinie der Gemeinde Schwalmtal 

hier: Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange – 2. Phase 

 
Die EU-Umgebungslärmrichtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, in einem Turnus von 5 Jahren Lärm-
karten und darauf aufbauend Lärmaktionspläne zu erstellen bzw. bestehende Lärmaktionspläne zu 
überprüfen und ggf. zu überarbeiten. Die Pflicht besteht für Ballungsräume sowie Orte (in NRW sind 
dies Städte und Gemeinden) in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken und 
Großflughäfen. 
 
Bei einem Lärmaktionsplan handelt es sich um ein städtisches Gesamtkonzept, das Maßnahmen zur 
Minderung der Lärmbelastung und zum Schutz ruhiger Gebiete umfasst. In Nordrhein-Westfalen sind 
die Städte und Gemeinden für diese Aufgaben zuständig, mit Ausnahme der Lärmaktionsplanung an 
Haupteisenbahnstrecken des Bundes. Dort ist das Eisenbahn-Bundesamt für die Maßnahmen in Bun-
deshoheit zuständig. 
 
Bei der Neuaufstellung oder Überprüfung von Lärmaktionsplänen ist eine Mitwirkung der Öffentlich-
keit nach § 47 d Abs. 3 Bundesimmissionsschutzgesetz vorgesehen.  
Die Gemeinde Schwalmtal hat bereits zur 3. Runde einen Lärmaktionsplan aufgestellt. Dieser soll nun 
in Verbindung mit den aktualisierten Lärmkarten der Stufe 4 überprüft und bei Bedarf überarbeitet 
werden.  
 
Im Gemeindegebiet sind durch die Lärmkartierung die Hauptverkehrsstraßen erfasst. 
Die Beteiligung erfolgt in zwei Phasen. Grundlage für die hier laufende erste Phase ist die vom Lan-
desamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes NRW (LANUV NRW) erstellte aktuelle 
Lärmkartierung: https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/ 
Innerhalb der Gemeinde Schwalmtal wurde eine Lärmbelastung im Bereich der Hauptverkehrsstra-
ßen 

• A52 innerhalb des Gemeindegebiets und der  
• L371 zwischen Anschlussstelle A 52 und L 475 kartiert. 

 
Auf zwei Straßenabschnitten sind die Gebäude hohen Lärmpegeln ausgesetzt 

• Steeg, Steegskamp, Haus Nr. 2 bis Steeg, Haus Nr. 4a und 
• Hostert, Waldnieler Heide bis Autobahnanschlussstelle Hostert. 

 
Die Aufstellung des Lärmaktionsplans der Gemeinde Schwalmtal erfolgt in zwei Beteiligungsphasen. 
 
Die 1. Phase der Beteiligung der Öffentlichkeit einschließlich einer Bürgersprechstunde fand im Zeit-
raum vom 09.10.2023 bis 09.11.2023 statt. Über die eingegangenen Stellungnahmen, Anregungen 
und Hinweise hat sich der Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr in seiner Sitzung am 06.02.2024 
beraten und beschlossen. In derselben Sitzung beschloss der Ausschuss auch die weitere Beteiligung 
der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange (2. Phase). 
 

https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/
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Aufgrund der v. g. Beschlussfassung erfolgt die 2. Phase der Beteiligung zum Entwurf des Lärmakti-
onsplans in der Zeit 
 

vom 04.03.2024 bis einschließlich 04.04.2024 
 
auf der Homepage der Gemeinde Schwalmtal.  
https://www.schwalmtal.de/wirtschaft-bauen/bauleitplanung/laermaktionsplanung-nach-eu-umge-
bungslaermrichtlinie 
www.schwalmtal.de -> Wirtschaft & Bauen -> Bauleitplanung -> Lärmaktionsplan nach EU- Umge-
bungslärmrichtlinie 
 
Zusätzlich liegt der Lärmaktionsplan zu jedermanns Einsicht im Rathaus der Gemeinde Schwalmtal, 
Fachbereich 4 – Bauen, Markt 20, Zimmer 209, während folgender Dienststunden öffentlich aus: 
 
montags   von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
dienstags bis mittwochs von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr   und  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
donnerstags   von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr   und  14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
freitags   von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen zu dem Entwurf des Lärmak-
tionsplans vorgebracht werden. Die Stellungnahmen sollen elektronisch an folgende E-Mail-Adresse 
übermittelt werden: mona.groetschel@gemeinde-schwalmtal.de oder bauleitplanung@gemeinde-
schwalmtal.de 
Bei Bedarf können Stellungnahmen aber auch schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht 
werden. 
 
Nach Ablauf der o. a. Frist wird sich der Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr bzw. der Rat der 
Gemeinde Schwalmtal über die Abwägungsergebnisse zu den fristgemäß vorgebrachten Stellungnah-
men beraten und beschließen. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Lärmaktionsplan unberücksichtigt bleiben können. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstrabe e Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die zum Lärmaktionsplan abgegebenen Stellungnahmen 
in öffentlicher Sitzung beraten werden und somit ggf. personenbezogene Daten, soweit diese für das 
Verfahren erforderlich sind, dem Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr bzw. dem Rat der Ge-
meinde Schwalmtal und mithin der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.  
 
Die im Rahmen der Beteiligung aus der 2. Phase vorgebrachten Anregungen, Bedenken etc. werden 
zu einem späteren Zeitpunkt politisch beraten und abgewogen und ggf. in den Entwurf des Lärmakti-
onsplans eingearbeitet. Nach Fertigstellung des Lärmaktionsplans wird dieser durch den Rat der Ge-
meinde Schwalmtal beschlossen und auf der Homepage der Gemeinde (www.schwalmtal.de) be-
kannt gegeben. 
 
Die mit entsprechend hohen Lärmpegeln belasteten Straßenabschnitten innerhalb der Gemeinde 
Schwalmtal im Rahmen der 2. Phase ergeben sich aus dem nachstehenden Kartenausschnitt: 
 

https://www.schwalmtal.de/wirtschaft-bauen/bauleitplanung/laermaktionsplanung-nach-eu-umgebungslaermrichtlinie
https://www.schwalmtal.de/wirtschaft-bauen/bauleitplanung/laermaktionsplanung-nach-eu-umgebungslaermrichtlinie
http://www.schwalmtal.de/
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Schwalmtal, den 13.02.2024 
 
 
 
- gez. Andreas Gisbertz - 
           Bürgermeister 
 
  

Auszug der Lärmkarte, 4. Runde
- Gemeinde Schwalmtal -

© LANUV, 2023
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Stadt Viersen 
 

214/2024 Öffentliche Zustellung 

 
Der an Herrn Andre Eggermann, zuletzt wohnhaft ohne festen Wohnsitz, 41747 Viersen, gerichtete 
Gebührenbescheid vom 14.02.2024 (Aktenzeichen: 23/60355) konnte nicht zugestellt werden, da der 
Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist. Es erfolgt daher die öffentliche Zustellung im Amtsblatt 
des Kreises Viersen. 
 
Die Bescheide können bei der Stadt Viersen, Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz, Personal und 
Verwaltung, Zimmer V-I-03, Gerberstr.3, 41748 Viersen, eingesehen werden.  
 
Die Bescheide gelten zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zuge-
stellt. 
 
Viersen, den 16.02.2024 
 
Stadt Viersen 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz 
- Personal und Verwaltung – 
Im Auftrag 
gez. Janßen 
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215/2024 Öffentliche Zustellung eines Gewerbesteuerbescheides 

 
Die an Firma IMMO-Bau GmbH, zuletzt mit Geschäftsanschrift Schnellerstr. 60, 12439 Berlin, gerich-
teten Bescheide über Gewerbesteuern mit dem Kassenzeichen 01601751.5/0200 vom 12.01.2024 
konnten nicht zugestellt werden, da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist.  
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetztes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  
 
Der Bescheid kann bei der Stadt Viersen, Fachbereich Finanzverwaltung – Finanzmanagement und 
Steuern -, Am Alten Rathaus 1, 41751 Viersen, eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt gemäß § 10 LZG NRW zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen als zugestellt. 
 
Viersen, den 21.02.2024 
 
Stadt Viersen 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich Finanzverwaltung 
- Finanzmanagement und Steuern – 
Am Alten Rathaus 1 
41751 Viersen 
Im Auftrag 
gez. Greißl 
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216/2024 Öffentliche Zustellung eines Bescheides über Steuern 

 
Der an Herrn Veadin Asani, zuletzt wohnhaft Noppdorf 25, 41747 Viersen, gerichtete Bescheid über 
Steuern mit dem Kassenzeichen 01117586.4/0100 vom 09.01.2024 konnte nicht zugestellt werden, 
da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist.  
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetztes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird 
das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  
 
Der Bescheid kann bei der Stadt Viersen, Fachbereich Finanzverwaltung – Finanzmanagement und 
Steuern -, Am Alten Rathaus 1, 41751 Viersen, eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt gemäß § 10 LZG NRW zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen als zugestellt. 
 
Viersen, den 22.02.2024 
 
Stadt Viersen 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich Finanzverwaltung 
- Finanzmanagement und Steuern – 
Am Alten Rathaus 1 
41751 Viersen 
Im Auftrag 
gez. Greißl 
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217/2024 Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises 

 
Der von der Stadtverwaltung Viersen für Herrn Sebastian Beckers 
ausgestellte Dienstausweis Nr. 299 ist in Verlust geraten. 
 
Der Ausweis wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
 
 
Viersen, 19.02.2024 
 
 
 
gez. Sabine Anemüller 
Bürgermeisterin 
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218/2024 Bekanntmachung der Änderung der Zweckverbandssatzung für den 

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) 

 
Durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 06.12.2023 wurde die Änderung der Satzung des 
Zweckverbandes VRR beschlossen.  
 
Auf diese Veröffentlichung wird hiermit gemäß § 11 Abs. 1 GkG hingewiesen. 
 
 
Viersen, 13.02.2024 
 
 
Die Bürgermeisterin 
 
 
Gez. 
A n e m ü l l er 
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Stadt Willich 
 

219/2024 Öffentliche Zustellung Schreiben Stadt Willich / Vollstreckung – Frau  

Judith Agnes Kolakowski 

 
Das an Frau Judith Agnes Kolakowski zuletzt wohnhaft: Hochstraße 18 in 47877 Willich, z.Zt. unbe-
kannten Aufenthalts, gerichtete Schreiben der Stadtkasse Willich als Vollstreckungsbehörde vom 
26.02.2024, Geschäftszeichen VLST28035449/0084, wird gemäß §§ 1 u. 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV.NRW. S. 94) i.V.m. § 4 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalen Ortsrecht (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516) in der jeweils geltenden 
Fassung durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  
 
Das genannte Dokument liegt beim Geschäftsbereich III/8 der Stadt Willich, Zentrale Finanzen, Stadt-
kasse als Vollstreckungsbehörde, Am Schwarzen Pfuhl, Hauptstraße 150 in 47877 Willich, werktags, 
außer samstags, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr zur Abholung bereit. Um vorherige telefoni-
sche Terminabsprache wird gebeten. Es gilt zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung als zugestellt. 
Auskunft erteilt: Frau Klöppner Telefon: 02154/949-521 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Willich, den 26.02.2024 
 
Stadt Willich 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez. 
Wolfgang Greuel 
Leiter der Vollstreckungsbehörde 
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220/2024 Öffentliche Zustellung eines Gewerbesteuerbescheides des Teams Steu-

ern und Gebühren für die NK Baumanagement-Verwaltungs GmbH 

 
Ein Gewerbesteuerbescheid gemäß § 191 in Verbindung mit § 69 Abgabenordnung vom 05.01.2024 
für folgende Person: 
 
NK Baumanagement-Verwaltungs GmbH, zuletzt bekannte Adresse Werkmeisterstraße 37, 47877 
Willich, – Kassenzeichen 01153679.4/0200 
 
wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfol-
gen. 
 
Der vorgenannte Bescheid kann im Geschäftsbereich Zentrale Finanzen, Hauptstraße 6, 47877         
Willich-Neersen, Vorwerk I, Zimmer 13, eingesehen werden. Um vorherige telefonische Terminab-
sprache wird gebeten. 
 
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zugestellt. 
 
Willich, den 14.02.2024       Der Bürgermeister 
          Im Auftrag 
          gez. Attinger 
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221/2024 Öffentliche Zustellung eines Gewerbesteuerbescheides des Teams Steu-

ern und Gebühren für die PIVOS EUROPE GmbH 

 
Ein Gewerbesteuerbescheid gemäß § 191 in Verbindung mit § 69 Abgabenordnung vom 12.01.2024 
für folgende Person: 
 
PIVOS EUROPE GmbH, zuletzt bekannte Adresse Carl-Friedrich-Benz-Straße 13, 47877 Willich, – Kas-
senzeichen 01153682.4/0200 
 
wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfol-
gen. 
 
Der vorgenannte Bescheid kann im Geschäftsbereich Zentrale Finanzen, Hauptstraße 6, 47877         
Willich-Neersen, Vorwerk I, Zimmer 13, eingesehen werden. Um vorherige telefonische Terminab-
sprache wird gebeten. 
 
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zugestellt. 
 
Willich, den 14.02.2024       Der Bürgermeister 
          Im Auftrag 
          gez. Attinger 
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222/2024 Öffentliche Bekanntmachung über 

eine Ersatzbestimmung zum Rat der Stadt Willich 

 
Mit Erklärung vom 02.02.2024 hat Herr Ruben Wippermann aus 47877 Willich, zur Niederschrift er-
klärt, dass er mit Wirkung vom 30.04.2024 sein Mandat im Rat der Stadt Willich niederlegt. 
 
Die Ersatzbestimmung für Herrn Ruben Wippermann richtet sich nach § 45 KWahlG. Danach wird, 
wenn ein Mitglied aus der Vertretung ausscheidet, der Sitz nach der Reserveliste von derjenigen Par-
tei oder Wählergruppe besetzt, für die der Ausgeschiedene bei der Wahl aufgetreten ist. Unbescha-
det der Reihenfolge auf der Reserveliste tritt im Übrigen an die Stelle des ausgeschiedenen Ratsmit-
gliedes der für ihn auf der Reserveliste bezeichneten Ersatzvertreter. Es bleiben jedoch auch die Be-
werber aus der Reserveliste außer Betracht, die in der gemäß § 38 KWahlG vorgesehenen Form auf 
ihre Anwartschaft verzichtet haben.  
 
Aus diesem Grund rückt 
 
Frau Annika Riedel aus Willich 
 
in den Rat der Stadt Willich nach. 
 
Gegen die Feststellung der Ersatzbestimmung kann binnen eines Monats nach Bekanntgabe jeder 
Wahlberechtigte des Wahlgebietes, die für das Wahlgebiet zuständige Leitung der Parteien und die 
Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie die Aufsichtsbehörde Einspruch erhe-
ben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit gem. § 40 Abs. 1 Buschstaben a bis c für erfor-
derlich halten. Der Einspruch ist beim Wahlleiter der Stadt Willich, Hauptstr. 6, 47877 Willich, Schloß 
Neersen, Zimmer 310, schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

 
 

Willich, den 15.02.2024 

 Stadt Willich 
- Als Wahlleiter – 
Gez.: Pakusch 
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223/2024 Kartierungen des Geologischen Dienstes NRW 
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Sonstige 
 

224/2024 Gemeinsame Bekanntmachung der Gemeinden Schwalmtal, Nieder-

krüchten und Brüggen sowie der Städte Nettetal, Willich und Viersen zur wasser-

rechtlichen Erlaubnis der Bezirksregierung Arnsberg 

 

 
 
Auf Grundlage der §§ 8 bis 9 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V. m. Anlage 1 Nr. 13.3.1 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wurde durch den Bescheid der Bezirksregierung 
Arnsberg vom 14.12.2023 (Az. 61.g27-7-2019-1) der Wasserrechtsantrag der RWE Power AG, RWE 
Platz 2, 45141 Essen vom 10.12.2021 für die Fortsetzung der Entnahme und Ableitung von Grundwas-
ser für die Entwässerung des Tagebaus Garzweiler II für den Zeitraum 2024 bis 2030 zugelassen. Die 
wasserrechtliche Erlaubnis enthält Nebenbestimmungen, die über die in den ausgelegten Antragsun-
terlagen dargestellten Schutzvorkehrungen hinausgehen. Zudem wurde in der wasserrechtlichen Er-
laubnis über die im Verfahren erhobenen Einwendungen entschieden. 
Die wasserrechtliche Erlaubnis beinhaltet die Befugnis, Grundwasser aus den durchlässigen Berei-
chen der Horizonte 16, 12, 11, 10, 8, 6, 2-5, 4 innerhalb der in Anlage 2 zu diesem Bescheid festgeleg-
ten Entnahmebereiche mittels Brunnen zu entnehmen, zutage zu fördern und abzuleiten. Die maxi-
mal zulässige Entnahmemenge beträgt 120 Mio. m³/a. Die Grundwasserabsenkung ist so zu betrei-
ben, dass eine ausreichende Standsicherheit der Tagebauböschungen und der Arbeitsebene ein-
schließlich des Liegenden des Tagebaus gewährleistet ist. Die Entwässerungsmaßnahmen sind örtlich 
und zeitlich so durchzuführen, dass für das jeweilige Absenkungsziel nur das geringstmögliche Vor-
ratsvolumen an Grundwasser entfernt wird. 
In dem Verfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden. Die Auswirkungen 
der Maßnahmen auf die Umwelt wurden bei den fachgesetzlichen Entscheidungen berücksichtigt.  
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Die sofortige Vollziehung der genannten Erlaubnis wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) angeordnet. 
Die wasserrechtliche Erlaubnis sowie eine Ausfertigung des festgestellten Plans stehen in der Zeit 
vom 04.03.2024 bis zum 18.03.2024 (einschließlich) auf der Internetseite der Bezirksregierung Arns-
berg unter  

https://www.bra.nrw.de/bekanntmachungen 
sowie auf der Internetseite des zentralen Portals Umweltverträglichkeitsprüfungen Nordrhein-West-
falen (§ 20 UVPG) 

www.uvp-verbund.de/nrw 
zur allgemeinen Einsichtnahme zur Verfügung.  
 
Zudem erfolgt die ortsübliche Bekanntmachung in den Kommunen 

• Gemeinden Brüggen, Niederkrüchten, Rommerskirchen, Schwalmtal, Titz 
• Städten Bedburg, Bergheim, Dormagen, Erkelenz, Grevenbroich, Hückelhoven, Jüchen, 

Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch, Mönchengladbach, Neuss, Nettetal, Viersen, Wassen-
berg, Wegberg, Willich 

Zusätzlich bestehen als Informationsangebot die Möglichkeit die wasserrechtliche Erlaubnis sowie 
eine Ausfertigung des Wasserrechtsantrags im Zeitraum vom 04.03.2024 bis einschließlich 
18.03.2024 an den nachstehend genannten Orten einzusehen:  

Gemeinde / Stadt Auslegungsort 
Öffnungszeiten für die Ausle-
gung 

Stadt Erkelenz 

Johannismarkt 17 
Zimmer 145 
41812 Erkelenz 

Mo - Fr: 8 - 12 Uhr, zusätzlich 
Di: 14 - 16:30 Uhr 

Gemeinde Rommerskirchen 
Bahnstraße 51, Raum 1.17 
41569 Rommerskirchen 

Mo - Fr 8 - 12:30 Uhr, zusätzlich 
Di: 14 - 16:30 Uhr und Do: 14 - 
18:00 

Gemeinde Schwalmtal 

Fachbereich 4 – Bauen Sach-
gebiet Bauleitplanung, Lie-
genschaften 
Markt 20  
41366 Schwalmtal 
Büro 209 

Mo - Fr: 8 - 12 Uhr, zusätzlich 
Do: 14 - 17 Uhr 

Gemeinde Titz 

Rathaus der Landgemeinde 
Titz 
Wilhelm-Lieven-Platz 1, 
Raum 4 
52445 Titz 

Mo - Mi: 07:30 - 13 Uhr und 14 
- 16 Uhr, Do: 07:30 - 13 Uhr 
und 14 - 18 Uhr, Fr: 07:30 - 
12:30 Uhr 

Stadt Wassenberg 

Fachbereich 6 - Planen und 
Bauen der Stadt Wassenberg 
Roermonder Str. 25-27, Zim-
mer N01/N02 
41849 Wassenberg 

Mo - Fr: 8 - 12 Uhr, zusätzlich 
Mo, Di und Do: 14 - 16 Uhr 
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Gemeinde Niederkrüchten 

Fachbereich II – Produkt-
gruppe 1 – Planen und Um-
welt 
Rathaus Elmpt  
Zimmer 2 
Laurentiusstraße 19 
41372 Niederkrüchten 

Mo - Fr: 8 - 12 Uhr, zusätzlich 
Mi: 14 - 17 Uhr 

Stadt Viersen 

Technisches Rathaus 
Bahnhofstraße 23-29, 1. OG, 
Raum 131 
41747 Viersen 

Mo - Fr: 8:30 - 12:30 Uhr und 
Mo – Do  14 - 16 Uhr 

Stadt Dormagen 

Technisches Rathaus 
Mathias-Giesen-Straße 11, 
Zimmer 0.24 
41540 Dormagen 

Mo - Mi: 08:30 - 12 Uhr Do: von 
14 - 18 Uhr, Fr: von 08:30 - 12 
Uhr 

Stadt Kaarst 

Verwaltungsdienststelle 
Büttgen 
Rathausplatz 23 in 41564 
Kaarst-Büttgen, Zimmer 
Nummer 108 

Werktags Mo.-Fr. 8.30 - 12.00 
Uhr und Do. 14.00 - 18.00 Uhr 

Stadt Hückelhoven 

Amt für Stadtplanung und 
Liegenschaften 
Rathausplatz 1, 3. Etage, 
Raum 3.10 
41836 Hückelhoven 

Mo - Fr: 08:30 - 12 Uhr, zusätz-
lich Mo: 14 - 16 Uhr und Do: 14 
- 17:30 Uhr 

Gemeinde Brüggen 

Rathaus Brüggen, Planen, 
Bauen, Umwelt 
Klosterstraße 38, Sachgebiet 
2.1 Eingang C. Zimmer 301 
41379 Brüggen 

Mo - Do: 8 - 12:30 Uhr und 
13:30 - 16 Uhr, Fr: 8 - 12:30 Uhr 
(Außerhalb der Öffnungszeiten 
per Terminabsprache) 

Kreisstadt Bergheim 

Altes Rathaus, 1. Etage, Ab-
teilung 8.1 Stadtplanung 
Bethlehemer Str. 9 – 11 
50126 Bergheim 

Mo - Mi: 8 - 12:00 Uhr, Do:  8-
12:00 und 13:30 Uhr bis 18:00 
Fr. 8-12:00 Uhr 

Stadt Korschenbroich 

Amt 61 Stadtplanung und 
Bauordnung 
Don-Bosco-Straße 6, Flur 1. 
OG 
41352 Korschenbroich 

Mo - Fr: 08:30 - 12 Uhr, zusätz-
lich Do: 14 - 18 Uhr 

Stadt Jüchen 

Amt 61 - Amt für Stadtent-
wicklung 
Am Rathaus 5, 1. OG,  
Zimmer 118 
41363 Jüchen 

Mo - Fr: 08:30 - 12 Uhr, zusätz-
lich Mo - Mi: 14 - 15:30 Uhr 
und Do: 14 - 18 Uhr (nur mit 
vorheriger Terminabsprache: 
02165 9156102) 

Stadt Neuss 

Amt für Stadtplanung 
(61.01) 
Rathaus der Stadt Neuss, 3. 
Etage, Zimmer 3.802, zu er-

Mo - Mi: 08:30 - 16 Uhr, Do: 
08:30 - 18 Uhr und Fr: 08:30 - 
12:30 Uhr 
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reichen über den Eingang 5 
(Michelstraße 50) 
41460 Neuss 

Stadt Bedburg 
Am Rathaus 1, Zimmer 2.41 
50181 Bedburg 

Mo - Fr: 08:30 - 12 Uhr, zusätz-
lich Mo und Do: 14 - 16 Uhr 
und Di: 14 - 18 Uhr 

Stadt Mönchengladbach 

Rathaus Rheydt, Fachbereich 
62 - Geoinformation,  
Markt 11, Geodatenzen-
trum, Eingang G, 2. Etage, 
Zimmer 2004 
41236 Mönchengladbach 

Mo - Fr: 9 - 12 Uhr, Termine 
nach telefonischer Vereinba-
rung (Servicenummer: 02161 
25 9535) 

Stadt Grevenbroich 

Neues Rathaus, Fachbereich 
Stadtplanung/Bauordnung 
Ostwall 6, Zimmer 212 
41515 Grevenbroich 

Mo, Mi und Fr: 8 - 12 Uhr, zu-
sätzlich Do: 8 - 12 Uhr und 14 - 
16 Uhr 
Es wird um telefonische Ter-
minabsprache gebeten: 
02181608440 

Stadt Wegberg 

Fachbereich - Planen, Bauen, 
Wohnen 
Ebene 5 
41844 Wegberg 

Mo - Fr: 8:30 - 12 Uhr zusätzlich 
Dienstags von 14:30 - 17:30 
Uhr 

Stadt Meerbusch  

Foyer der Stadtbibliothek 
Meerbusch Lank-Latum 
Wittenberger Str. 21 
40668 Meerbusch 

Mo - Fr 9 - 12 Uhr Mo + Do 13 - 
16 Uhr  

Stadt Willich 

Technisches Rathaus 
Rothweg 2 
Foyer 
47877 Willich 

  
Mo, Di, Do 08:30 - 12:30 Uhr, 
Sowie 14 - 16 Uhr, Mi 08:30 - 
12:30 Uhr sowie 14 - 17 Uhr, Fr 
08:30 - 12 Uhr  
 

Stadt Nettetal 

Rathaus Nettetal  
Doerkesplatz 11, Zimmer 
308 
41334 Nettetal Mo - Do: 8-16 Uhr Fr: 8-12 Uhr  

 
Die Veröffentlichung im Internet ersetzt gemäß § 3 Abs. 1 PlanSiG die Auslegung der Unterlagen. 
Maßgeblich sind die im Internet veröffentlichten Unterlagen. 
Die wasserrechtliche Erlaubnis wird dem Träger des Vorhabens, denjenigen, über deren Einwendun-
gen entschieden worden ist, und den Vereinigungen, über deren Stellungnahmen entschieden wor-
den ist, zugestellt. 
Die wasserrechtliche Erlaubnis gilt mit dem Ende der Auslegungsfrist gegenüber den übrigen Betrof-
fenen als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW). 
Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann die wasserrechtliche Erlaubnis von den Betroffenen und 
von denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich oder elektronisch bei der  
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Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, Dezernat 61, 

Josef-Schregel-Straße 21 
52349 Düren 

oder 
suempfung-garzweiler@bra.nrw.de 

 
angefordert werden. 
Der verfügende Teil der wasserrechtlichen Erlaubnis lautet:  

Der RWE Power AG, Auenheimer Str. 27 in 50129 Bergheim wird die mit Schreiben vom 10. Dezember 
2021 beantragte wasserrechtliche Erlaubnis, für die Fortführung der Sümpfung für den weiteren Be-
trieb des Braunkohlentagebaus Garzweiler II zum Zwecke insbesondere der Standsicherheit von Bö-
schungen und Sohlen, unter folgenden Maßgaben erteilt: 

1.1 Die Erlaubnis beinhaltet die Befugnis, Grundwasser aus den durchlässigen Bereichen der Hori-
zonte 16, 12, 11, 10, 8, 6, 2-5, 4, innerhalb der in Anlage 2 zu diesem Bescheid festgelegten 
Entnahmebereiche mittels Brunnen zu entnehmen, zutage zu fördern und abzuleiten. 

1.2 Die maximal zulässige Entnahmemenge beträgt 120 Mio. m³/a. 

1.3 Die Grundwasserabsenkung ist so zu betreiben, dass eine ausreichende Standsicherheit der Ta-
gebauböschungen und der Arbeitsebenen einschließlich des Liegenden des Tagebaus gewähr-
leistet ist. Die Entwässerungsmaßnahmen sind örtlich und zeitlich so durchzuführen, dass für 
das jeweilige Absenkungsziel nur das geringstmögliche Vorratsvolumen an Grundwasser ent-
fernt wird. 

1.4 Im Übrigen wird der Antrag hinsichtlich der über Ziffer 1.2 hinausgehend beantragten Wasser-
menge abgelehnt. 

1.5 Die sofortige Vollziehung der unter Ziffer 1 genannten Erlaubnis wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 

 
Wesentliche Rechtsgrundlagen 
Der Bescheid ergeht insbesondere aufgrund folgender Rechtsvorschrift:  

• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) – vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009 S. 2585), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 

• Landeswassergesetz (LWG) vom 16.07.2016 (GV. NW. 1995 S. 926), neu gefasst durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), in Kraft getreten am 16. Juli 2016; 
zuletzt geändert Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021, in Kraft getreten am 29. 
Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470). 

• Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) vom 03.02.2015 Anlage Verzeichnis An-
hang II, lfd. Nr. 2 Wasserrecht, zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. Mai 2019 (GV. 
NRW. S. 233), in Kraft getreten am 1. Juni 2019. 
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• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18.03.2021 (BGBI. I. S. 540), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
22.12.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist. 

• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Ja-
nuar 2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes vom 25. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 2154). 

• Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Neu-
fassung Vom 12. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. 
April 2023 (GV. NRW. S. 230), in Kraft getreten am 05. Mai 2023. 

• Planungssicherstellungsgesetz vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88). 

• Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (AVerw-
GebO NRW) vom 08. August 2023, zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 
08. August 2023 (GV. NRW. S. 490), in Kraft getreten am 28. September 2023. 
 

Die genannten Gesetze und Verordnungen sind in der jeweils aktuellen Fassung angewendet worden. 
 
Die Rechtsbehelfsbelehrung des Beschlusses lautet: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Oberverwal-
tungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster (Postanschrift: 
Postfach 63 09, 48033 Münster) erhoben werden. 
 
Im Auftrag: 
André Küster 
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225/2024 Tagesordnung 31. Verbandsversammlung des Bioabfallverbandes Nie-

derrhein 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tagesordnung 

31. Verbandsversammlung des Bioabfallverbandes Niederrhein 
am Freitag, dem 22.03.2024, um 11:00 Uhr, 

bei der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH und Co. KG, 
Graftstr. 25, 47475 Kamp-Lintfort, Kantine 

 

I. Öffentliche Sitzung 
 
1. Feststellung der Niederschrift der Verbandsversammlung vom 08.12.2023  
2. Wahl der Verbandsvorsteherin oder des Verbandsvorstehers des Bioabfallverbandes Nieder-

rhein und ihrer oder seiner Stellvertretung 
3. Wahl der oder des Vorsitzenden der Verbandsversammlung des Bioabfallverbandes Nieder-

rhein und ihrer oder seiner Stellvertretung 
4. Entsendung in die Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH  
5. Vorläufiger Jahresabschluss 2023 des Bioabfallverbandes Niederrhein 
6. Mitteilungen des Verbandsvorstehers 
 
 
II. Nichtöffentliche Sitzung 
 
7. Mitteilungen des Verbandsvorstehers 
 
 

P A U L I K 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 
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